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Verlauf/Ablauf einer Patenschaft 

 
Kontaktaufnahme 
Interessierte Patinnen/Paten und interessierte Eltern und Alleinerziehende können telefonisch oder per 

E-Mail den ersten Kontakt mit uns aufnehmen. 

 

Erstgespräch 
Im Erstgespräch informieren die Koordinatorinnen sowohl die möglichen Patinnen und Paten als auch 

Eltern und Alleinerziehende über die Ziele, den zeitlichen Umfang und die rechtlichen Grundlagen der 

Patenschaft. 

Die Koordinatorinnen erfragen die Beweggründe/Hintergründe der an einer Patenschaft interessierten 

Menschen und entscheiden nach Eignung über eine Vermittlung. 

 

Schulung 
Der nächste Schritt ist die Schulung der Patinnen und Paten und wird von den Koordinatorinnen durchgeführt. 

Themen sind: 

 Rahmenbedingungen und Qualitätsstandards der Patenschaft 

 Rollenverständnis der Patinnen und Paten 

 Grenzen einer Patenschaft 

 Frühkindliche Entwicklung und Bindungsverhalten 

 Wertschätzenden Kommunikation 

 

Erstes Treffen  
Nach der Schulung findet ein erstes Treffen zwischen Patinnen/Paten und den Eltern/Alleinerziehenden 

(1 bis 2 Stunden) statt. 

Dieses Treffen wird anfangs von einer Koordinatorin begleitet, die sich dann zurückzieht. 

Die Terminplanung der weiteren Treffen obliegt den Beteiligten 

 

Regelmäßiger Kontakt 
Die Patinnen/Paten und Eltern/Alleinerziehenden können die Koordinatorinnen kontaktieren, um noch offene 

Fragen zu klären sowie erste Eindrücke und erste Erfahrungen auszutauschen. Hierfür sind sowohl telefonische 

Beratungen als auch persönliche Termine möglich. 

6 bis 8 Wochen nach dem ersten Treffen zwischen Patinnen/Paten, Eltern/Alleinerziehenden und dem Patenkind, 

finden Auswertungsgespräche mit den Koordinatorinnen statt. 

Die Auswertungsgespräche werden mit den Patinnen/Paten und den Eltern/Alleinerziehenden separat geführt. 

 

Kooperationsvertrag 
Haben sich alle Beteiligten für eine Weiterführung der Patenschaft entschieden wird ein Kooperationsvertrag 

geschlossen. 

Können sich alle oder einzelne Beteiligten keine Weiterführung  der Patenschaft vorstellen, ist jetzt der Zeitpunkt 

diese zu beenden. 

 

 Generell ist die Beendigung der Patenschaft ohne Angaben von Gründen möglich. 

 

 Die Koordinatorinnen stehen während der gesamten Patenschaft für Nachfragen zu Verfügung, sie 

organisieren Feste für die Familien und die Patinnen/Paten sowie Treffen für die Pateninnen und 

Paten. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


